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Sachverhalt: 
 
Mit Erlass vom 21.12.2006 hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW die Erlasse und 
Förderrichtlinien zur Offenen Ganztagsschule im Primarbereich überarbeitet. Danach ergeben sich 
folgende wesentliche Änderungen: 
 

• Die Einrichtung des Betreuungsangebotes „Schule von acht bis eins“ ist künftig an Offenen 
Ganztagsschulen nicht mehr zugelassen. Die Stadt Niederkassel hatte allerdings bereits im 
vergangenen Jahr für ihre Schulen einen entsprechenden Beschluss gefasst. 

 
• Die Anträge für die laufenden Zuwendungen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote an 

Offenen Ganztagsschulen (OGS) sind nunmehr bereits bis zum 31. März eines jeden Jahres 
einzureichen (bisher 30. April). Dies erschwert eine verlässliche Planung, insbesondere 
hinsichtlich der voraussichtlichen Teilnehmerzahlen des kommenden Schuljahres.  

 
• Für das Erreichen der prognostizierten Gesamtteilnehmerzahlen an den OGS sieht der neugefasste 

Erlass nunmehr folgenden Stufenplan vor: Die Förderung bei vor dem 1.8.2007 eingeführten OGS 
(in Niederkassel, Ranzel, Mondorf und Rheidt) erfolgt, wenn die im Antrag genannte Zahl von 
Schülern bis zum Schuljahresbeginn 2007/2008 weitgehend erreicht wird; bei Abweichungen von 
bis zu 10 Prozent der Gesamtzahl auf der Ebene des Schulträgers ist eine Verschiebung des 
Stichtags auf den Schuljahresbeginn 2008/2009 ohne Antrag möglich, bei größeren 
Abweichungen bedarf es eines begründeten Antrags. An Schulen, die zum 1.8.2007 als OGS 
starten (KGS Lülsdorf), erfolgt die bauliche Förderung, wenn die im Antrag genannte Zahl der 
Schüler zum Schuljahresbeginn 2009 erreicht wird. 
Diese Neuregelung bedeutet eine Aufweichung der bisherigen starren Regelung, wonach zum 
1.8.2007 für alle Grundschulen die prognostizierten OGS-Teilnehmerzahlen erreicht sein mussten. 
Dadurch ergibt sich eine Erleichterung für die Kommunen, die beantragten Bauzuschüsse auch 
tatsächlich zu erhalten und für die Verbesserung der baulichen Situation einsetzen zu können. Die 
Stadt hatte gemeinsam mit den Schulen vor vier Jahren eine Zahl von 325 OGS-Teilnehmern zum 
Schuljahr 2007/2008 prognostiziert und an dieser Zahl orientierte Bauzuschüsse beantragt. Wie 



mehrfach ausgeführt, waren die in den letzten Jahren durchgeführten und auch noch momentan 
vorgesehenen baulichen Erweiterungen an den Grundschulen nur mit diesen Landesmitteln 
finanzierbar, wobei allen Beteiligten das Risiko bekannt war, durch Nichterreichen der 
erforderlichen Schülerzahlen Landesmittel zu verlieren. Nach den letzten Rundfragen bei den 
Schulen wird für das Schuljahr 2007/2008 von rund 290 OGS-Schülern ausgegangen, die 
prognostizierte Zahl von 325 also um etwas mehr als 10 % unterschritten. Durch die Aufweichung 
des Stichtages besteht die Möglichkeit und Hoffnung, in den nächsten Jahren die notwendige 
Zielmarke zu erreichen. Insoweit ist die Änderung der Richtlinien zum richtigen Zeitpunkt 
gekommen.  

 
• Für andere Betreuungsformen an einer OGS erhält der Schulträger je offener Ganztagsschule auf 

Antrag eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses von 5500 Euro. Der Schulträger kann 
diese Pauschale flexibel einsetzen, wobei an den mit diesem Geld finanzierten Angeboten sowohl 
OGS- als auch andere Kinder teilnehmen können. 
Im Rahmen des zur Kostenkalkulation einberufenen „Runden Tisches“ mit allen Grundschulen 
und der AWO als Träger ist auch über den sinnvollen Einsatz dieser Betreuungspauschale 
diskutiert worden. Grundlage war ein Vorschlag der AWO, dieses Geld für eine Frühbetreuung an 
den Grundschulen, also spätestens ab 7.30 h, einzusetzen, wobei – wie oben bereits ausgeführt – 
dies neben den OGS-Teilnehmern auch allen anderen Kindern zugute kommen würde. Alle 
Beteiligten waren der Meinung, dieses Geld für diesen Zweck einzusetzen, so daß die Stadt 
beauftragt wurde, entsprechende Zuschussanträge zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schulausschuss der Stadt Niederkassel nimmt die vorstehenden Erläuterungen über die neugefassten 
Richtlinien und Erlasse zur OGS zur Kenntnis. Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung, die neu 
eingeführte Betreuungspauschale für jede Grundschule zu beantragen und in Absprache mit den 
Schulleitungen und dem Verein „Betreute Grundschulen“ (AWO-Kreisverband) für die Frühbetreuung 
aller Kinder einzusetzen. 
 
 
 
 
 
 


